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Antrag Nr. 22  zum Verbandstag 2010 
 
 

ANTRAGSSTELLER: BLV-NRW - Spielausschuss 
 
 

Der Verbandstag möge die Änderung des § 23 Ziff. 5 der SpO beschließen: 
 

 
BISHERIGE FASSUNG 

5. Zu den Einzelmeisterschaften nach Ziff. 4b 
zählen in NRW für den Seniorenbereich: 

 a) Westdeutsche Meisterschaft (WDM) 
 b) Westdeutsche Meisterschaft der Junioren 

U22 (WDM U22)  
   U22 (bis zum vollendeten 22. Lebensjahr) 

 c) Westdeutsche Meisterschaft der Senioren 
O35 - O75 (WDM O35) 

  O35 (nach dem vollendeten 35. Lebensjahr) 
  O40 (nach dem vollendeten 40. Lebensjahr) 
  O45 (nach dem vollendeten 45. Lebensjahr) 
  O50 (nach dem vollendeten 50. Lebensjahr) 
  O55 (nach dem vollendeten 55. Lebensjahr) 
  O60 (nach dem vollendeten 60. Lebensjahr) 
  O65 (nach dem vollendeten 65. Lebensjahr) 
  O70 (nach dem vollendeten 70. Lebensjahr) 
 O75 (nach dem vollendeten 75. Lebensjahr) 

 

VORGESCHLAGENE NEUE FASSUNG 

5. Zu den Einzelmeisterschaften nach Ziff. 4b 
zählen in NRW für den Seniorenbereich: 

 a) Westdeutsche Meisterschaft 
 (WDM) 

 
 b) Westdeutsche Meisterschaft U22  
 (WDM U22) 
 
 c) Westdeutsche Meisterschaft O35 - O75  
 (WDM O35) 
 

 
Begründung:  Verwendung der in der Umgangssprache mittlerweile gebräuchlichen 

Bezeichnungen, Weglassen der Begriffe „Junioren“, „Senioren“. Die 
Altersgrenzen stehen schon in andere Ordnungen.  

Inkrafttreten:   Sofort 
Ansprechpartner:  Sportwart 
 


